
Ergebnis der ersten Lesung des 23.05.10 
Kantonsrats vom 2. Dezember 2005 

Verordnung 
über den Koordinierten Sanitätsdienst 
vom  

Der Kantonsrat des Kantons Obwalden, 

in Ausführung von Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d, Artikel 5 Absatz 1, Buch-
stabe h sowie Artikel 44 Absatz 2 des Gesundheitsgesetzes vom 
20. Oktober 19911, des Bevölkerungsschutzgesetzes vom 22. Oktober 20042 
sowie des Zivilschutzgesetzes vom 22. Oktober 20043. 

gestützt auf Artikel 44 sowie 72 Ziffer 2 der Kantonsverfassung vom 19. Mai 
19684, 

 

beschliesst: 

I. Allgemeines 

Art. 1 Aufgaben

Der Koordinierte Sanitätsdienst (KSD) unterstützt das öffentliche Gesund-
heitswesen mit koordiniert eingesetzten Mitteln des Bevölkerungsschutzes, 
privater Organisationen, anderer Kantone und der Armee, um die Patientin-
nen und Patienten bei Katastrophen oder in Notlagen bestmöglich zu ver-
sorgen. 

Art. 2 Konzept

1 Das Zusammenwirken der verschiedenen Partner und Elemente im Koor-
dinierten Sanitätsdienst wird in einem Konzept über die Organisation des 
Sanitätsdienstes bei Katastrophen und in Notlagen geregelt. Es umfasst die 
Planung, Vorbereitung und Durchführung der sanitätsdienstlichen Mass-
nahmen. 
2 Das Konzept orientiert sich an der Verordnung über den Koordinierten 
Sanitätsdienst des Bundes5, den Richtlinien des Interverbands für das Ret-
tungswesen6 (IVR) sowie den Richtlinien und Standards des Nationalen 
Netzwerks Psychologische Nothilfe7 (NNPN). 
3 Das genehmigte Konzept ist behördenverbindlich. 

Art. 3 Mittel 

1 Zur Erfüllung seiner Aufgaben stehen dem Koordinierten Sanitätsdienst 
zusätzlich zu den Mitteln des öffentlichen Gesundheitswesens und des Zivil-
schutzes zur Verfügung: 
a. die Fachgruppe Koordinierter Sanitätsdienst, 
b. eine mobile Sanitätshilfsstelle. 
2 Der Kanton kann zur Aufgabenerfüllung (im Rahmen des Staatsvoran-
schlags) mit andern Kantonen oder Dritten Vereinbarungen abschliessen 
oder Leistungsaufträge erteilen. 
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II. Zuständigkeiten und Organisation 

Art. 4 Regierungsrat 

Der Regierungsrat: 
a. übt die Aufsicht aus; 
b. kann Ausführungsbestimmungen über die Organisation und die Aufga-

ben des Koordinierten Sanitätsdienstes erlassen; 
c. genehmigt auf Antrag der Fachgruppe Koordinierter Sanitätsdienst das 

Konzept für die Organisation des Koordinierten Sanitätsdienstes bei Ka-
tastrophen und in Notlagen; 

d. kann mit andern Kantonen oder Dritten Vereinbarungen abschliessen 
oder Leistungsaufträge erteilen; 

e. schränkt im Bedarfsfall bei Katastrophen oder in Notlagen die freie Arzt- 
und Spitalwahl ein oder hebt sie auf; 

f. regelt die Kompetenz für das Aufgebot der eigenen und die Anforderung 
ausserkantonaler Mittel. 

Art. 5 Zuständiges Departement 

Das zuständige Departement vollzieht die dem Kanton zufallenden Aufga-
ben, soweit nicht andere kantonale Vollzugsbehörden oder Dritte damit be-
auftragt sind. Es: 
a. setzt die Fachgruppe Koordinierter Sanitätsdienst ein; 
b. stellt die Einsatzbereitschaft der mobilen Sanitätshilfsstelle sicher; 
c. verpflichtet das für den Betrieb der mobilen Sanitätshilfsstelle notwendige 

Personal und stellt dessen fachliche Aus- und Weiterbildung sicher; 
d. stellt die für den Betrieb der mobilen Sanitätshilfsstelle notwendige Aus-

rüstung und das Material sicher; 
e. organisiert periodische Einsatzübungen in Zusammenarbeit mit den 

Partnern des Koordinierten Sanitätsdienstes; 
f. genehmigt auf Antrag der Fachgruppe Koordinierter Sanitätsdienst die 

Aufgabenbeschriebe des Personals des Koordinierten Sanitätsdienstes 
und insbesondere des Personals der mobilen Sanitätshilfsstelle. 

Art. 6 Fachgruppe Koordinierter Sanitätsdienst 

1 Die Fachgruppe Koordinierter Sanitätsdienst setzt sich zusammen aus 
Vertreterinnen und Vertretern des Gesundheitsamtes, der Abteilung Bevöl-
kerungsschutz und Militär, des Kantonsspitals Obwalden, des Samariterver-
bands Unterwalden und der Unterwaldner Ärztegesellschaft. 
2 Sie hat insbesondere folgende Aufgaben. Sie: 
a. stellt dem zuständigen Departement Antrag auf Genehmigung des Kon-

zepts für die Organisation des Sanitätsdienstes bei Katastrophen und in 
Notlagen; 

b. regelt die organisatorischen und personellen Belange der mobilen Sani-
tätshilfsstelle; 

c. stellt die sanitätsdienstliche Führung bei Katastrophen und in Notlagen 
sicher; 

d. stellt dem zuständigen Departement Antrag auf vertragliche Verpflichtung 
des für den Betrieb der mobilen Sanitätshilfsstelle notwendigen ärztlichen 
und nichtärztlichen Fachpersonals (Ärztinnen und Ärzte, Rettungsdienst, 
Pflegefachpersonal, medizinische Praxisassistentinnen, Samariter) und 
organisiert die dafür notwendige Weiterbildung; 
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e. beantragt beim zuständigen Departement das für den Betrieb der mobi-
len Sanitätshilfsstelle notwendige Material und die Ausrüstung; 

f. bereitet zuhanden des zuständigen Departements die für die Sicherstel-
lung des Koordinierten Sanitätsdienstes und der mobilen Sanitätshilfs-
stelle notwendigen Vereinbarungen und Leistungsaufträge vor. 

Art. 7 Kantonsarzt-Stellvertreter bzw. Kantonsärztin-Stellvertreterin 

Der Stellvertreter oder die Stellvertreterin des Kantonsarztes bzw. der Kan-
tonsärztin: 
a. leitet die Fachgruppe Koordinierter Sanitätsdienst; 
b. trägt die Verantwortung für die Aufgabenerfüllung der Fachgruppe Koor-

dinierter Sanitätsdienst. 

Art. 8 Zuständige Amtsstelle für Bevölkerungsschutz 

Die für den Bevölkerungsschutz zuständige Amtsstelle hat insbesondere 
folgende Aufgaben. Sie: 
a. stellt die logistische und führungsmässige Unterstützung für den Einsatz 

der mobilen Sanitätshilfsstelle sicher; 
b. ist für den Unterhalt und die Nutzung des geschützten Spitals und der 

geschützten Sanitätsstellen verantwortlich8. 

Art. 9 Samariterverband Unterwalden 

1 Der Samariterverband Unterwalden stellt in Zusammenarbeit mit weitern 
Partnern den Betrieb der mobilen Sanitätshilfsstelle sicher. 
2 Die Aufgaben im Einzelnen und die Entschädigung werden in einer Leis-
tungsvereinbarung geregelt. 

III. Kostentragung 

Art. 10 Kanton 

Soweit sich aus der jeweiligen Spezialgesetzgebung keine andere Kosten-
regelung ergibt, trägt der Kanton die Kosten für den Koordinierten Sanitäts-
dienst. Dazu gehören insbesondere die Kosten für: 
a. die Vorbereitung, Planung und Koordination der sanitätsdienstlichen 

Massnahmen; 
b. das Alarmierungssystem im Rahmen des Koordinierten Sanitätsdienstes; 
c. die Einrichtungs- und Ausrüstungsmittel des Koordinierten Sanitätsdiens-

tes; 
d. die Ausrüstung und den Betrieb der mobilen Sanitätshilfsstelle sowie die 

Ausrüstung des für deren Betrieb notwendigen Personals; 
e. die Aus- und Weiterbildung des für die Sicherstellung des Koordinierten 

Sanitätsdienstes und den Betrieb der mobilen Sanitätshilfsstelle notwen-
digen Personals; 

f. die Sicherstellung des Koordinierten Sanitätsdienstes im Rahmen von 
Vereinbarungen mit andern Kantonen oder Dritten; 

g. die Durchführung von Übungen; 
h. die Entschädigung der Mitglieder der Fachgruppe Koordinierter Sanitäts-

dienst, welche nicht in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis mit 
dem Kanton oder einem Anstellungsverhältnis mit dem Kantonsspital 
Obwalden stehen; für die Teilnahme an Sitzungen und Übungen gilt die 
Sitzungsgeldentschädigung gemäss Art. 11 Abs. 1 des Behördengeset-
zes9. 
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Art. 11 Einwohnergemeinden 

Die Einwohnergemeinden tragen die Kosten für den Einsatz des Koordinier-
ten Sanitätsdienstes auf ihrem Gemeindegebiet, soweit die Kostenübernah-
me nicht anderweitig geregelt ist. 

IV. Schlussbestimmung 

Art. 12 Inkrafttreten 

Der Regierungsrat bestimmt, wann diese Verordnung in Kraft tritt. 

Sarnen, ... Im Namen des Kantonsrats 
Die Präsidentin:  
Der Protokollführer:  
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http://www.vbs-ddps.ch/internet/groupgst/de/home/sanit/koordinierter0/steuerungsgruppe/fachkommission0.html

